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Amtliche Bekanntmachung

36. öffentliche (außerordentliche) Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Gremium: Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 
Sitzungstermin: Dienstag, 19. Dezember 2017, 16:30 Uhr 

Ort, Raum: Stadtverwaltung Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79-81, Plenarsaal

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung
2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ord-

nungsgemäßen Ladung / Feststellung der öffent-
lichen Tagesordnung

3 Haushaltssatzung 2018/2019
3.1 Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für 

die Haushaltsjahre 2018/2019 
17/SVV/0951 Oberbürgermeister, Geschäftsstelle 
 Haushalt und Finanzsteuerung

3.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KIS 
für das Wirtschaftsjahr 2018 
17/SVV/0952 Oberbürgermeister, Kommunaler 
 Immobilien Service

3.3 Zukunftsprogramm 2022 
17/SVV/0953 Oberbürgermeister, Fachbereich 
Steuerung und Innovation
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Amtliche Bekanntmachung

Verordnung zur Festsetzung von Beförderungsentgelten und Beförde-
rungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit den in der Landeshaupt-

stadt Potsdam zugelassenen Taxen 
Taxitarifverordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 08.11.2017

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots- 
dam hat in ihrer Sitzung am 08.11.2017 folgende Verordnung 
beschlossen.

Rechtsgrundlagen
 - § 51 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. 
I S. 1690), das durch Artikel 2 Absatz 14 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 28) geändert worden ist 

 - § 6 Ziffer 2 der  Verordnung über die zuständigen Behör-
den und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefGZV) vom 11.05.1993 (GVBl.II/93, [Nr. 32], S.218), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Dezember 
2010 (GVBl. II/10, [Nr. 94])

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Pflichtfahrgebiet ist die Landeshauptstadt Potsdam.
(2) Für die Benutzung der in der Landeshauptstadt Potsdam 
zugelassenen Taxen sind innerhalb des Pflichtfahrgebietes die 
in § 2 aufgeführten Beförderungsentgelte zu entrichten.
(3) Bei Fahrten, deren Ziel außerhalb des Geltungsbereiches der 
festgesetzten Beförderungsentgelte liegt, hat der Fahrzeugfüh-
rer den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hinzuweisen, dass das 
Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke frei verein-
bart werden kann. Kommt keine Vereinbarung zustande, kann 
die Beförderung über das Pflichtfahrgebiet hinaus abgelehnt 
werden oder es gelten die für den Pflichtfahrbereich festgesetz-
ten Beförderungsentgelte als vereinbart. Der Taxifahrer kann in 
diesen Fällen eine Vorauszahlung verlangen.

§ 2 
Beförderungsentgelte

(1) Einschaltgebühr für Taxen bis 4 Fahrgäste
 incl. Anfahrt  3,80 €
(2) Einschaltgebühr für Taxen ab 5 Fahrgästen
 incl. Anfahrt  7,50 €
(3) Entgelte je km werktags von 06:00 - 22:00 Uhr
  < 4 km 2,10 €
  > 4 km 1,70 €
(4) Entgelte je km werktags von 22:00 - 06:00 Uhr
 (sowie an Sonn- und Feiertagen) < 4 km 2,50 €
  > 4 km 1,90 €
(5) Wartezeit je Minute  0,50 €
(6) Gebühr für den vermittelten Fahrauftrag  1,00 €
(7) Gebühr für bargeldlose Zahlung  1,00 €
(8) Gebühr für sperrige Güter, die nicht in einen Limousinen-
 Kofferraum passen  3,00 €
(9) Die Beförderungsentgelte sind durch den Fahrpreis-
 anzeiger auszuweisen. Versagt der Fahrpreisanzeiger
 während der Fahrt, so beträgt das Beförderungsentgelt
 bis zum Fahrtziel  3,80 € bzw. 7,50 € 
 Einschaltgebühr zzgl. 2,10 € bzw. 1,70 € 
 oder 2,40 € bzw. 1,80 €  
 für jeden besetzt gefahrenen Kilometer.

(10) Der Fahrpreisanzeiger darf erst eingeschaltet werden, wenn 
der Besteller Kenntnis von der Ankunft des Taxis hat.

§ 3 
Quittungsbeleg

Auf Verlangen des Fahrgastes hat der Taxifahrer eine Quittung 
zu erstellen, aus der die Ordnungsnummer des Taxis, die Weg-
strecke und der Gesamtbetrag des Fahrpreises zu ersehen sein 
müssen.

§ 4 
Einsichtnahme

Eine Abschrift dieser Rechtsverordnung ist in jedem Taxi mit-
zuführen und dem Fahrgast auf Verlangen zur Einsicht auszu-
händigen.  

§ 5 Sondervereinbarungen

Sondervereinbarungen über Beförderungsentgelte im Pflicht-
fahrgebiet (Vereinbarungen über Krankenfahrten) sind der Ge-
nehmigungsbehörde der Landeshauptstadt Potsdam anzuzei-
gen.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Absatz 1 Nr. 4 PBefG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 die Beför-
derungsentgelte über- oder unterschreitet.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 Absatz 2 PBefG in 
Verbindung mit dieser Taxitarifverordnung mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Potsdam, den 22. November 2017

Jann Jakobs
Oberbürgermeister


